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Das neue amtliche Waarenverzeichniß«
Von Revisor Schuemacher, Karlsruhe.

Zu Folge der Kündigung des deutsch-englischen Handels­
vertrages von 1865 sowie des bevorstehenden Ablaufes der 
übrigen Handelsverträge ist die Ausstellung eines neuen 
Zolltarifes als Grundlage für die künftig abzuschließenden 
Handelsverträge eine unabweisbare Nothwendigkeit geworden 
und sind die Vorarbeiten hierzu bereits in Angriff genommen.

Qb nun die bisher übliche Form der Festlegung der 
Zölle in einem Zolltarifgefetz nebst knapp zusammengedräng­
tem Zolltarif unter gleichzeitiger Herausgabe eines als Kom­
mentar dienenden amtlichen Warenverzeichnisses beibehalten 
oder ob das in der Schweiz beliebte Schema eines erweiter­
ten alphabetischen Zolltarifs eingeführt werden soll: in beiden 
Fällen wird der Inhalt unseres derzeit gültigen Zolltarises 
und Warenverzeichnisses das Fundament bilden, auf dem 
das neue Gesetzgebungswerk aufgerichtet werden muß. Auch 
Hie Entscheidung darüber, ob die angestrebte „Politik der 
Sammlung" befolgt, ob mehr in sreihündlerischem oder mehr 
in schutzzöllnerischem Sinne vorgegangen werden soll, ändert 
Nichts an der prinzipiellen Benutzung unserer jetzigen Zoll- 
bücher als Richtschnur beim bevorstehenden Neubau.

Die „Umschau aus dem Gebiete des Zoll- und Steuer­
wesens" ist wiederholt und wohl mit Recht für den Neizug 
erfahrener Zolltechniker zu den Kommissionen für Neuaufstel- 
lung des Zolltarifes und des amtlichen Warenverzeichnisses 
eingetreten.

Es wird nun kaum ein deutscher Zöllner so anmaßend 
sein, die Summe von Kenntnissen aus den weiten und tiefen 
Gebieten der Volkswirthschaftslehre, der Wirthschaftsgeschich­
te, der einheimischen Produktion, des internationalen Han­
delsverkehrs rc sich zuzutrauen, welch: erforderlich ist, um die 
volle Tragweite der Erhöhung oder Minderung einzelner 
Zollsätze und deren Einfluß auf die theils harmonirenden, 
theils divergirenden Interessen des deutschen Handels, der

deutschen Industrie und der deutschen Landwirthschaft über­
blicken zu können. Diese Verantwortungsreiche Aufgabe 
werden die Zolltechniker den berufenen Gelehrten, Staats­
und Fachmännern gern und neidlos überlassen.

Anders verhält es sich mit der Ausstellung eines dem 
praktischen Bedürfnisse der Handelswelt wie der Zollbeamten 
in gleicher Weise Rechnung tragenden Warenverzeichnisses. 
Hier wird man einem seit vielen Jahren und bei verschieden­
artigen Zollstellen an der Grenze wie im Jnlande mit Hand­
habung des Tarifes und des Warenverzeichnisses beschäftig­
ten und mit Inhalt wie Form dieser Bücher vertraut gewor­
denen Zolltechniker bei unbefangener Beurtheilung die Fähig­
keit nicht wohl absprechen können, daß er mancherlei bei der 
Ausstellung obiger Gesetzesbücher unterlaufene Widersprüche 
und Uuvollkommenheiten herausfinden lernte und daher besser 
als ein Theoretiker oder ein meist nur im eigenen Fachgebiete 
bewanderter Industrieller in der Lage sein wird, durch 
Verwerthung seiner praktischen Erfahrungen der berufenen 
Kommission die Mittel zur Vermeidung früher begangener 
Fehler an die Hand zu geben.

Zur besseren Veranschaulichung des Gesagten mögen 
hier einige lediglich von einem einzigen Zollbeamten inner­
halb eines kleineren Bnndesftaates gemachten Aufzeichnungen 
dienen.

Amtliches Waarenverzeichniß.
1. Seite 90. „Anmerkung 4: Schmiedbares Eisen in Form 

von Flacheisen von mehr als 18 orrr. Breite oder von 1 
nun. und darunter Stärke wird als Platte beziehungsweise 
Blech verzollt.
Anmerkung; 5. In die Form von Bunden, Ringen 
und ausqewundenes gewalztes oder gezogenes Eisen wird 
als Draht verzollt."

Wenn nun — wie in Baden vielfach der Fall — Bandeisen 
eingeführt wird, das zugleich den Voraussetzungen der 
Anmerkung, 4 und 5 entspricht, treten beid e A n me r- 
kungen in Konkurrenz. Die Frage, welche von 
beiden Bestimmungen in diesem Falle ausschlaggebend sei.


